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DIE  REGIERUNGSPRÄSIDIEN
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Dreiundzwanzigste Verordnung zur Änderung der Verord
nung über das Landschaftsschutzgebiet „Auenverbund 
Kinzig“

Vom 1. März 2016
Aufgrund des § 26 Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2542) in Verbindung mit § 12 des Hessischen Ausfüh-
rungsgesetzes zum Bundesnaturschutz gesetz (HAGBNatSchG) vom 
20. Dezember 2010 (GVBl. I S. 629) wird nach Beteiligung der 
anerkannten Naturschutzvereinigungen im Sinne des § 63 Abs. 2 
Bundesnaturschutzgesetz verordnet:

Artikel 1
Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Auenverbund 
Kinzig“ in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Januar 1996 
(StAnz. S. 480), zuletzt geändert durch Verordnung vom 30. Januar 
2014 (StAnz. S. 187), wird wie folgt geändert:
Die Verordnung wird für die in den Abgrenzungskarten (Anlage 2, 
Karten 1 bis 5) im Maßstab 1 : 10 000 mit Schraffur kenntlich ge-
machten Flächen aufgehoben. Die Karten sind Bestandteil dieser 
Verordnung.
Archivmäßig verwahrte Ausfertigungen befinden sich bei 
dem Regierungspräsidium Darmstadt
obere Naturschutzbehörde
Wilhelminenstraße 1-3 
64283 Darmstadt,
dem Regierungspräsidium Gießen
obere Naturschutzbehörde
Schanzenfeldstraße 8
35578 Wetzlar,
dem Kreisausschuss des Main-Kinzig-Kreises
untere Naturschutzbehörde
Barbarossastraße 20
63571 Gelnhausen,
dem Kreisausschuss des Vogelsbergkreises
untere Naturschutzbehörde
Goldhelg 42
36341 Lauterbach (Hessen),
dem Kreisausschuss des Wetteraukreises
untere Naturschutzbehörde
Homburger Straße 17
61169 Friedberg (Hessen) und
dem Magistrat der Stadt Hanau
untere Naturschutzbehörde
Hessen-Homberg-Platz 7
63452 Hanau.
Die Karten können dort während der Dienststunden von jeder Per-
son eingesehen werden. 
Die örtliche Lage der aus dem Landschaftsschutz entlassenen Be-
reiche ist in den als Anlage 1 zu dieser Verordnung veröffentlichten 
Übersichtskarten (Karten 1 bis 5) im Maßstab 1 : 50 000 durch 
schwarze Kreise gekennzeichnet.
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   DARMSTADT

Golf Range Frankfurt, Wasserrechtliche Erlaubnis für die 
Entnahme von Grundwasser aus dem Tiefbrunnen in der 
Gemarkung Kalbach, Flur 7, Flurstück 63 und 64 des Golf
Clubs Golf Range Frankfurt für die Beregnung der Golf
anlage;
h i e r :   Öffentliche Bekanntmachung nach § 3a UVPG 

Der Golf-Club Golf Range Frankfurt beabsichtigt, nach Erlöschen 
bis bisherigen Wasserrechts, auch weiterhin Grundwasser zur Be-
regnung der Golfanlage bis maximal 15.000 m³/Jahr zu entnehmen. 
Für dieses Vorhaben war nach § 3c UVPG zu prüfen, ob die mög-
lichen Umweltauswirkungen des Vorhabens auf die Umgebung die 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig 
machen.
Die Prüfung des Einzelfalls ergab, dass das Vorhaben keine erheb-
lichen nachteiligen Umweltauswirkungen insbesondere auf grund-
wasserabhängige Ökosysteme haben kann, so dass keine Verpflich-
tung besteht, eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen.
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.

Frankfurt am Main, den 22. März 2016

Regierungspräsidium Darmstadt
Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt
IV/F 41.1 79e 12/01 R 
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Vorhaben der DBKK Biogas GmbH & Co. KG in 61130 
 Nidderau;
h i e r :   Öffentliche Bekanntmachung nach § 3a UVPG 

Die Firma DBKK Biogas GmbH & Co. KG beabsichtigt, ihre Bio-
gasanlage nach Nr. 8.6.3.2 in Verbindung mit Nr. 1.2.2.2 des An-
hangs 1 zur Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (4. BImSchV) wesentlich zu ändern und 
in geänderter Form zu betreiben.
Das Vorhaben soll in 61130 Nidderau, Gemarkung Ostheim, Flur 
17, Flurstück 36/5 und 36/7 realisiert werden.
Für dieses Vorhaben war nach § 3c des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) zu prüfen, ob die Umweltauswir-
kungen des Vorhabens auf die Umgebung eine Umweltverträglich-
keitsprüfung erfordern.
Die Vorprüfung des Einzelfalls ergab, dass für das Vorhaben keine 
Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung besteht.
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.

Frankfurt am Main, den 23. März 2016

Regierungspräsidium Darmstadt
Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt
IV/F 43.4 - 1291/12 Gen 8/15

StAnz. 15/2016 S. 406
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Vorhaben der Firma Bayer CropScience AG, Frankfurt am 
Main, Industriepark Höchst;
h i e r :   Öffentliche Bekanntmachung nach § 3a UVPG 

Die Firma Bayer CropScience AG beabsichtigt die Anlage Agro-
chemikalien 1/Wirkstoffe C 541 in geänderter Form zu errichten. 
Folgende Änderungen wurden beantragt:
• Änderung der Gebäudeabmessungen (47 m lang und 39 m breit)
• Änderung der Anzahl der Dispergierbehälter (Anstelle von 2 

Behältern à 12,5 m³ werden 4 Behälter R6611, R6621, R6631 und 
R6541 à 4 m³ installiert)

• Aufstellung eines 6-m³-Behälters zur Bevorratung von Natron-
lauge

• Installation einer automatischen Löschanlage mit 3 Dieselnot-
stromaggregaten

Das Vorhaben wird in Frankfurt am Main, Gemarkung Frankfurt 
am Main-Höchst, Flur 23, Flurstücke 1/29, 1/34, 1/35, 1/544/56 
realisiert werden.
Die Prüfung des Einzelfalls nach § 1 Abs. 2 der 9. BImSchV in 
Verbindung mit den nach dem UVPG anzuwendenden Normen hat 
ergeben, dass keine Verpflichtung besteht, eine Umweltverträglich-
keitsprüfung durchzuführen. Diese Feststellung ist nicht selbstän-
dig anfechtbar.

Frankfurt am Main, den 29. März 2016

Regierungspräsidium Darmstadt
Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt
IV/F-43.2-332/12-Gen25/15

StAnz. 15/2016 S. 406
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Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Staats-
anzeiger für das Land Hessen in Kraft.

Darmstadt, den 1. März 2016

Regierungspräsidium Darmstadt
gez. L i n d s c h e i d
Regierungspräsidentin

StAnz. 15/2016 S. 406

Anlage 1 

Karte 1

Karte 4Karte 3

Karte 2

Karte 5

A n l a g e  1
Übersichtskarten 

zur Dreiundzwanzigsten Verordnung zur Änderung der Verord-
nung über das Landschaftsschutzgebiet „Auenverbund Kinzig“

Vom 1. März 2016
Auszüge aus Top. Karte im Maßstab 1 : 50 000, 
Karten Nr.: L 5720, L 5722 und L 5918 
Vervielfältigungsgenehmigung Nr. 16-1-007 des Hessischen Lan-
desamtes für Bodenmanagement und Geoinformation.
Main-Kinzig-Kreis
Karte 1 – Gemeinde Birstein, Ortsteil-Fischborn
Karte 2 – Stadt Bad Soden-Salmünster, Stadtteil Eckardroth
Karte 3 – Stadt Bad Soden-Salmünster, Stadtteil Hausen
Karte 4 – Stadt Erlensee, Stadtteil Langendiebach
Karte 5 – Stadt Steinau an der Straße, Stadtteil Ürzell
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HESSISCHES MINISTERIUM FÜR SOZIALES UND INTEGRATION

Richtlinie zur Regelung der Prüfungsvergütung für Mitglie-
der von Prüfungsausschüssen bei den Prüfungen in den 
Studiengängen der akademischen Heilberufe mit Ausnah-
me der Tiermedizin sowie in den Aus- und Weiterbildungen 
in den Fachberufen des Gesundheitswesens 

Bezug:  Erlass vom 15. Dezember 2014 (StAnz. 2015 S. 71), geän-
dert durch Erlass vom 4. Oktober 2016 (StAnz. S. 1092)

Die Richtlinie über die Prüfungs- und Reisekostenvergütung für 
Mitglieder von Prüfungsausschüssen bei den Prüfungen in den 
Studiengängen der akademischen Heilberufe mit Ausnahme der 
Tiermedizin sowie in den Aus- und Weiterbildungen in den Fach-
berufen des Gesundheitswesens vom 15. Dezember 2014 (StAnz. 
2015, S. 71), geändert durch Erlass vom 4. Oktober 2016 (StAnz. 
S. 1092), wird wie folgt geändert:

In Teil A Nr. 3 wird die Angabe „8,50 Euro“ durch „8,84 Euro“ 
ersetzt.

Die Richtlinie tritt am 31. Dezember 2019 außer Kraft. Sie wird 
hiermit bis zum 31. Dezember 2021 verlängert.

Wiesbaden, den 25. September 2018

Hessisches Ministerium
für Soziales und Integration
V8- 18b1100-0002/2010/006
– Gült.-Verz. 3532 –

StAnz. 43/2018 S. 1231
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Vierundzwanzigste Verordnung zur Änderung der  Verord-
nung über das Landschaftsschutzgebiet „Auenverbund 
Kinzig“

Vom 4. Oktober 2018

Aufgrund des § 26 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) 
vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBl. I S. 3434), in 
Verbindung mit § 12 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum 
Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) vom 20. Dezem-
ber 2010 (GVBl. I S. 629), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 184), wird nach Beteiligung der 
anerkannten Naturschutzvereinigungen im Sinne des § 63 Abs. 2 
BNatSchG verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Auenver-
bund Kinzig“ in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Janu-
ar 1996 (StAnz. S. 480), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
1. März 2016 (StAnz. S. 406), wird wie folgt geändert:

Die Verordnung wird für die in den Abgrenzungskarten (Anla-
ge 2, Karten 1 und 2) im Maßstab 1 : 10 000 mit Schraffur kennt-
lich gemachten Flächen aufgehoben. Die Karten sind Bestandteil 
dieser  Verordnung.

Archivmäßig verwahrte Ausfertigungen befinden sich bei 

dem Regierungspräsidium Darmstadt
obere Naturschutzbehörde 
Wilhelminenstraße 1–3 
64283 Darmstadt,

dem Regierungspräsidium Gießen
obere Naturschutzbehörde 
Schanzenfeldstraße 8 
35578 Wetzlar,
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dem Kreisausschuss des Main-Kinzig-Kreises
untere Naturschutzbehörde 
Barbarossastraße 20 
63571 Gelnhausen,

dem Kreisausschuss des  Vogelsbergkreises
untere Naturschutzbehörde 
Goldhelg 42 
36341 Lauterbach (Hessen),

dem Kreisausschuss des Wetteraukreises
untere Naturschutzbehörde 
Homburger Straße 17 
61169 Friedberg (Hessen) und

dem Magistrat der Stadt Hanau
untere Naturschutzbehörde 
Hessen-Homberg-Platz 7 
63452 Hanau.

Die Karten können dort während der Dienststunden von jeder 
Person eingesehen werden. 

Die örtliche Lage der aus dem Landschaftsschutz entlassenen Be-
reiche ist in der als Anlage 1 zu dieser  Verordnung veröffentlich-
ten Übersichtskarte im Maßstab 1 : 50 000 durch schwarze Krei-
se gekennzeichnet.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der  Verkündung im Staats-
anzeiger für das Land Hessen in Kraft.

Darmstadt, den 4. Oktober 2018

Regierungspräsidium Darmstadt
gez. Lindscheid
Regierungspräsidentin

StAnz. 43/2018 S. 1231

DARMSTADT
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Anlage 1

Übersichtskarte  
zur  Vierundzwanzigsten Verordnung zur Änderung  
der  Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet  

„Auenverbund Kinzig“

Vom 4. Oktober 2018

Auszug aus Topographischer Karte im Maßstab 1 : 50 000, Karten 
Nr.: L 5918, mit Genehmigung des Hessischen Landesamtes für 
Bodenmanagement und Geoinformation

Main-Kinzig-Kreis

Karte – Stadt Erlensee, Stadtteil Langendiebach

Verordnung zur Festsetzung eines Wasserschutzgebietes 
für die Trinkwassergewinnungsanlagen Schürfungen I & II 
Kaltenborn der Stadtwerke Bad Soden am Taunus, Gemar-
kung Neuenhain, Bad Soden am Taunus, Main-Taunus-Kreis 
und Gemarkungen Königstein und Mammolshain, König-
stein im Taunus, Hochtaunuskreis

Vom 24. August 2018

Aufgrund der §§ 51 und 52 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) 
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771), und des § 33 
des Hessischen Wassergesetzes (HWG) vom 14. Dezember 2010 
(GVBl. I S. 548), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 184), verordnet das Regierungsprä-
sidium Darmstadt:

§ 1 
Schutzgebietsfestsetzung

Im Interesse der öffentlichen Wasserversorgung wird zum Schutz 
des Grundwassers im Einzugsgebiet der Wassergewinnungsan-
lagen Schürfungen I & II Kaltenborn, Gemarkung Neuenhain, 
Bad Soden am Taunus, Main-Taunus-Kreis und Gemarkungen 
Königstein und Mammolshain, Königstein im Taunus, Hochtau-
nuskreis zu Gunsten der Stadtwerke Bad Soden am Taunus ein 
Wasserschutzgebiet festgesetzt.

§ 2 
Gliederung, Umfang, Grenzen

(1) Das Wasserschutzgebiet gliedert sich in drei Schutzzonen, 
und zwar in

Zone I (Fassungsbereich)
Zone II (Engere Schutzzone)
Zone III (Weitere Schutzzone)
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(2) Das Wasserschutzgebiet und seine Schutzzonen sind in der 
als Anlage zu dieser  Verordnung veröffentlichten Über-
sichtskarte im Maßstab 1 : 10.000 und mit der Aufzählung 
nach § 3 dargestellt.

Die genaue Abgrenzung des Wasserschutzgebietes und der 
Schutzzonen ergibt sich aus den Schutzgebietskarten:

Übersichtskarte im Maßstab 1 : 10.000
Detailkarte im Maßstab 1 : 2.000

Die Schutzzonen sind wie folgt dargestellt:

Zone I =  schwarze Umrandung mit innen liegender Rot-
absetzung

Zone II =  schwarze gestrichelte Umrandung mit innen lie-
gender Blauabsetzung

Zone III =  schwarze Umrandung mit innen liegender Gelb-
absetzung

(3) Die veröffentlichte Übersichtskarte im Maßstab 1 : 10.000 
und die Schutzgebietskarten sind Bestandteile dieser  Ver-
ordnung. Die Schutzgebietskarten werden bei folgenden 
Dienststellen archivmäßig verwahrt: 
Regierungspräsidium Darmstadt 
Wilhelminenstraße 1–3 
64283 Darmstadt

und

Magistrat der Stadt Bad Soden am Taunus 
Königsteiner Straße 73 
65812 Bad Soden am Taunus

und 

Magistrat der Stadt Königstein im Taunus 
Burgweg 5 
61462 Königstein im Taunus

Sie können dort während der Dienstzeit von jedermann ein-
gesehen werden. 
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